
 
 

 

STADT HERDECKE 
Öffentliche Bekanntmachung zur 

BAULEITPLANUNG 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 81 

„Gemeinschaftskrankenhaus“ für den Bereich Gerhard-
Kienle-Weg 

Aufstellungsbeschluss 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Stadt beschließt die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 81 „Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke" 
für den Bereich Gerhard-Kienle-Weg. 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss über den 
Bebauungsplan Nr. 81 „Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke" 
für den Bereich Gerhard-Kienle-Weg wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 81 „Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke" wird das Ziel verfolgt, Planungsrecht für eine bauliche 
Erweiterung des Gemeinschaftskrankenhauses zu schaffen. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
zum Bebauungsplan Nr. 81 „Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke" findet statt am 

Donnerstag, den 25.01.2018 
• 16.00 Uhr: kurze Begehung des Plangebiets 

Treffpunkt: vor dem Gebäude Dörthe-Krause-
Institut, Gerhard-Kienle-Weg 10 

• 19.00 Uhr: Vorstellung der Planung 
Ort: Dörthe-Krause-Institut, Gerhard-Kienle-Weg 
10, 58313 Herdecke 

In der Veranstaltung um 19.00 Uhr im Dörthe-Krause-Institut 
wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich 
unterrichtet. Es besteht die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus dem 
nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 
Herdecke, 08.01.2018 
Die Bürgermeisterin 
Dr. Strauss-Köster 

 


